
Der Weg eines Gesetzes
Staatsregierung Volk Abgeordnete Fraktion

Ausschuss

Landtagspräsident
Verteilung als Drucksache

1. Lesung im Plenum             oder Direktüberweisung 
Begründung des Entwurfs an den Ausschuss

2.  Lesung 
Diskussion mit Schlussabstimmung

Landtagspräsident
Gegenzeichnung durch Ministerpräsident und  Staatsminister

Ausfertigung durch den Landtagspräsidenten

Verkündung des Gesetzes
im Sächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt

2.  Lesung 
Diskussion mit Schlussabstimmung



Der Präsident
• Erster Repräsentant der Legislative
• Vertretung des Freistaats Sachsen in allen Angelegenheiten

des Landtags
• Einberufung und Leitung der Landtagssitzungen
• Leitung der Landtagsverwaltung
• Haus- und Polizeirecht im Landtagsgebäude
• Verwaltung der wirtschaftlichen Angelegenheiten des Landtags 

nach Maßgabe des Haushaltsgesetzes

Die Vertretung der Aufgaben, Rechte und Pflichten des Präsidenten im Falle 
seiner Abwesenheit übernimmt die/der

1., 2. bzw. 3 Vizepräsident/in.

2. Vizepräsident
Horst Wehner
(DIE LINKE)

Präsident
Dr. Matthias Rößler

(CDU)

3. Vizepräsident
Prof. Dr. Andreas 

Schmalfuß
(FDP)

1. Vizepräsidentin
Andrea Dombois

(CDU)



Verkündung des Gesetzes im Gesetz- und Verordnungsblatt

Volksantrag
von mindestens 40 000 

stimmberechtigten Unterstützern, ein 
Volksantrag ist ein Gesetzentwurf mit 

Begründung

Einreichung beim 
Landtagspräsidenten,
dieser prüft Zulässigkeit

1. Lesung im Plenum
und Überweisung in die zuständigen 

Ausschüsse des Landtags

2.   Lesung im Plenum
mit Schlussabstimmung

Annahme

Ausfertigung des Gesetzes durch den Landtagspräsidenten

Volksbegehren
450000 oder 15% der 

stimmberechtigten Bürger unterstützen 
es mit ihrer Unterschrift

binnen 6 Monaten erklären die 
Antragsteller, dass sie ein 

Volksbegehren mit dem Ziel eines 
Volksentscheides einleiten

Frist
von mindestens 3 Monaten und 

maximal 6 Monaten zur öffentlichen 
Information über den Gegenstand des 
Volksentscheides und zur Diskussion

Volksentscheid
Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen entscheidet

Annahme

Ablehnung

Ablehnung: 
Gesetz nicht 
beschlossen

Prinzipieller Ablauf von Volksantrag und Volksbegehren im Freistaat Sachsen
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